
Allgemeine Teilnahmebedingungen für die Ausbildungen zum DOSB-
Athletiktrainer/in, DOSB-Trainer/in im Nachwuchsleistungssport und zum Trainer-
Mentor/in der Trainerakademie Köln des DOSB 

1. Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Trainerakademie Köln des DOSB und den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den ausgeschriebenen Ausbildungen 
(DOSB-Athletiktrainer/in, DOSB-Trainer/in im Nachwuchsleistungssport, Trainer-
Mentor/in) gelten ausschließlich diese Teilnahmebedingungen in der jeweils bei 
Bewerbung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen der Teilnehmer/innen werden 
nicht anerkannt. 

2. Bewerbungs- und Anmeldeprozess, Vertragsschluss 

1. Die Ausschreibungen der Trainerakademie Köln des DOSB stellen kein 
verbindliches Vertragsangebot dar, sondern eine Aufforderung zur Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz. 

2. Die Bewerbung erfolgt innerhalb der in der Ausschreibung genannten Frist und 
Form (z. B. Online-Bewerbung, Bewerbung per E-Mail mit Formular und 
Nachweisen). Nur vollständige und fristgerechte Bewerbungen werden im 
Auswahlverfahren berücksichtigt. 

3. Mit der Bewerbung entsteht noch kein Anspruch auf Teilnahme und kein 
Teilnahmevertrag. Die Trainerakademie prüft die eingegangenen Bewerbungen 
nach den in der Ausschreibung genannten Kriterien und entscheidet über 
Zulassung oder Ablehnung. 

4. Bewerber/innen, die ausgewählt wurden, erhalten von der Trainerakademie Köln 
des DOSB eine Zulassungszusage per E-Mail an die bei der Bewerbung 
angegebene Adresse. Mit Zugang dieser Zulassungszusage kommt der 
Teilnahmevertrag für die jeweilige Ausbildung zustande. 

5. Voraussetzung ist, dass die Bewerber/innen im Rahmen der Bewerbung die 
Teilnahmebedingungen akzeptiert und die Datenschutzhinweise zur Kenntnis 
genommen haben. Die Teilnahmebedingungen werden dadurch Bestandteil des 
Teilnahmevertrages. 

3. Leistungen der Trainerakademie 

1. Art, Inhalt, Umfang, Termine und Durchführungsform (Präsenz, Online, Blended 
Learning) der Ausbildung ergeben sich aus der jeweiligen Ausschreibung und den 
ergänzenden Informationen in der zugehörigen Ausbildungsgruppe auf trainer-im-
leistungssport.de. 

2. Die Trainerakademie ist berechtigt, aus sachlich gerechtfertigten Gründen (z. B. 
Wechsel von Referent/innen, Verlagerung von Präsenz- zu Online-Anteilen) 



Änderungen vorzunehmen, soweit der Gesamtcharakter der Ausbildung erhalten 
bleibt und dies für die Teilnehmer/innen zumutbar ist. 

4. Teilnahmegebühren und Zahlungsbedingungen 

1. Die Höhe der Teilnahmegebühr ergibt sich aus der jeweiligen Ausschreibung. Sie 
kann insbesondere Lehrgangsgebühren, Materialien sowie ggf. Unterkunft und 
Verpflegung umfassen; Einzelheiten regelt die Ausschreibung. 

2. Sofern in der Ausschreibung nichts anderes angegeben ist, erfolgt die Zahlung 
der Teilnahmegebühr nach Rechnungsstellung per Überweisung auf das in der 
Rechnung genannte Konto der Trainerakademie Köln des DOSB. Die 
Teilnahmegebühr ist innerhalb der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist 
fällig. 

3. Erfolgt eine Zahlung nicht oder nicht fristgerecht, ist die Trainerakademie 
berechtigt, den Ausbildungsplatz anderweitig zu vergeben und die Zulassung zu 
widerrufen. 

5. Rücktritt (Stornierung) durch die Teilnehmer/innen 

1. Ein Rücktritt vom Teilnahmevertrag (Stornierung) ist bis zum Beginn der 
Ausbildung möglich und muss in Textform (z. B. per E-Mail) erklärt werden. 
Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Eingangs bei der Trainerakademie. 

2. Es gelten folgende Stornoregelungen: 

• Bis 30 Tage vor Beginn der Ausbildung: Stornierung kostenfrei. 

• Ab 29 Tage bis 24 Stunden vor Beginn der Ausbildung: 80 % der 
Teilnahmegebühr. 

• Ab 24 Stunden vor Beginn der Ausbildung oder bei Nichterscheinen ohne 
Stornierung: 100 % der Teilnahmegebühr. 

3. Die Stornogebühr nach Absatz 2 entfällt vollständig, sofern die Trainerakademie 
Köln des DOSB den frei werdenden Ausbildungsplatz rechtzeitig durch eine 
geeignete Nachrückerin bzw. einen geeigneten Nachrücker neu besetzen kann 
(z. B. über eine bestehende Warteliste). Die direkte Benennung oder Stellung 
einer Ersatzperson durch die stornierende Teilnehmerin bzw. den stornierenden 
Teilnehmer ist jedoch ausgeschlossen. 

4. Ab Ausbildungsbeginn (z. B. Start der Onlinephase oder erstes Präsenzmodul) 
ist ein Rücktritt mit Erstattung der Teilnahmegebühr grundsätzlich 
ausgeschlossen; dies berührt nicht zwingende gesetzliche Rechte (z. B. bei 
groben Pflichtverletzungen der Trainerakademie). 

5.  



6. Rücktritt, Absage und Änderungen durch die Trainerakademie 

1. Die Trainerakademie kann aus wichtigem Grund von dem Vertrag zurücktreten 
oder die Ausbildung absagen, insbesondere wenn 

• die in der Ausschreibung genannte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird, 

• Referent/innen ohne angemessene Ersatzmöglichkeit ausfallen, 

• Veranstaltungsorte aus Gründen höherer Gewalt oder behördlicher 
Anordnung nicht genutzt werden können. 

2. Die Teilnehmer/innen werden in diesem Fall unverzüglich informiert. Bereits 
gezahlte Teilnahmegebühren werden vollständig erstattet. 

3. Weitergehende Ansprüche (z. B. auf Ersatz von Reise- oder 
Übernachtungskosten) bestehen nur, soweit die Trainerakademie den Grund der 
Absage zu vertreten hat und eine Haftung nach Ziffer 9 eingreift. 

7. Teilnahmevoraussetzungen und Mitwirkungspflichten 

1. Die in den Ausschreibungen genannten Zugangsvoraussetzungen (z. B. 
Lizenzstufen, berufliche Qualifikationen, Empfehlungsschreiben) sind zwingend. 
Die Trainerakademie kann die Zulassung widerrufen oder den Vertrag kündigen, 
wenn sich herausstellt, dass Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen. 

2. Für das erfolgreiche Absolvieren der Ausbildung sind die Teilnahme an den 
vorgesehenen Modulen sowie die fristgerechte Erbringung der Ausbildungs- und 
Prüfungsleistungen erforderlich; Näheres ergibt sich aus den jeweiligen 
Ausbildungsinformationen. 

3. Die Teilnehmer/innen sind verpflichtet, Änderungen ihrer Kontaktdaten 
unverzüglich mitzuteilen und an Präsenz-, Online- und Selbstlernphasen aktiv 
mitzuwirken. 

8. Prüfungen und Zertifikate 

1. Art, Umfang und Bewertung der Prüfungsleistungen (z. B. Hausarbeiten, 
Praxisnachweise, Videoanalysen, Klausuren, Präsentationen) ergeben sich aus 
der Ausschreibung und den ergänzenden Ausbildungsunterlagen. 

2. Nach erfolgreicher Teilnahme und Erfüllung sämtlicher Prüfungsanforderungen 
erhalten die Teilnehmer/innen das jeweils ausgewiesene Zertifikat des DOSB 
bzw. der Trainerakademie. 

3. Einzelheiten zu Wiederholungsmöglichkeiten bei nicht bestandenen Prüfungen 
regeln die jeweiligen Ausbildungsunterlagen. 

 



9. Haftung 

1. Die Trainerakademie haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Trainerakademie, ihrer gesetzlichen Vertreter/innen oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 

2. Für sonstige Schäden haftet die Trainerakademie nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. 

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten entsprechend zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter/innen und Erfüllungsgehilfen der Trainerakademie. 

4. Zwingende gesetzliche Haftungsvorschriften, insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz, bleiben unberührt. 

10. Datenschutz 

Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten die Datenschutzhinweise der 
Trainerakademie Köln des DOSB in der jeweils aktuellen Fassung. Diese sind in den 
Ausschreibungen verlinkt und auf der Website der Trainerakademie abrufbar. 

11. Schlussbestimmungen 

1. Es gilt deutsches Recht. 

2. Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
unberührt. Etwaige unwirksame Regelungen sind im Wege der Vertragsauslegung 
durch solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlich gewollten Zweck am nächsten 
kommen. 

Stand: Februar 2026 
Trainerakademie Köln des DOSB 

 


